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Daraus ergibt sich, dass Ungeimpfte zehn-
mal häufiger so schwer an Corona erkran-
ken, dass sie ein Intensivbett benötigen.
Michael Bamberg, Boris Palmer und Lisa Federle in einem
gemeinsamen Appell an Ungeimpfte – lokale Seite 5

Tübingen. Das Wissenschaftsmi-
nisterium hat neue Regeln für den
Schutz vor einer Corona-Anste-
ckung an den Hochschulen erlas-
sen. Demnach gilt seit Donnerstag
eine allgemeine Maskenpflicht in
Innenräumen der Universitäten.,
selbst dann, wenn der Abstand
von 1,5 Metern eingehalten wer-
den kann. Wer nicht geimpft ist,
muss zunächst weiter einen tages-
aktuellen Schnelltest vorweisen
können. Bei Veranstaltungen un-
ter 50 Personen sind nun Vollkon-
trollen vorgeschrieben, sind es
mehr Personen, müssen mindes-
tens 10 Prozent überprüft wer-
den. Die 3G-Regel gilt ab sofort

auch in Mensen und Cafeterien.
Vom kommenden Montag, 29. No-
vember, an müssen Studierende
bei Lehrveranstaltungen einen
Nachweis vorlegen, dass sie ge-
impft oder genesen sind. Diese
2G-Regelung tritt mit der Alarm-
stufe II ein, also dann, wenn mehr
als 450 Intensivbetten mit Coro-
na-Patienten belegt sind oder die
Sieben-Tage-Hospitalisierungsin-
zidenz bei über 6 liegt. Eine Voll-
kontrolle soll dann bei allen Ver-
anstaltungen verpflichtend sein,
so das Ministerium.

Eine Ausnahme davon gilt für
so genannte Praxisveranstaltun-
gen, beispielsweise in Laboren, so-

wie bei Prüfungen und in Biblio-
theken. Dort soll weiterhin eine
3G-Regel greifen. Für Studieren-
de, die bei 2G-Betrieb nicht mehr
an den Lehrveranstaltungen teil-
nehmen dürfen, fordert das Minis-
terium die Hochschulen auf,
„durch geeignete Maßnahmen die
Studierfähigkeit des Studiums si-
cherzustellen, etwa durch schrift-
liche Lehrmaterialien“.

In einer Pressemitteilung lobt
Ministerin Theresia Bauer die
teils sehr hohe Impfquote sowohl
unter den Studierenden wie auch
unter Lehrenden und Mitarbei-
tern der Hochschulen von man-
cherorts mehr als 90 Prozent:

„Das ist ein Signal der Studieren-
den, denen das gemeinsame Ler-
nen, der gemeinsame Diskurs und
ein Stück weit Normalität auf dem
Campus ganz offensichtlich sehr
wertvoll ist. Wir wollen sie nicht
zurück in die Einsamkeit vor den
Bildschirmen schicken müssen.“
Die Ministerin rief dazu auf, sich
an die verschärften Regeln zu hal-
ten: „Ich sage in aller Deutlichkeit:
Verstöße gegen die Regelungen
sind keine Kavaliersdelikte. Sie
gefährden die von allen ge-
wünschte Aufrechterhaltung der
Präsenz. Halten Sie sich an die Re-
geln. Und lassen Sie sich, wenn
noch nicht geschehen, impfen.“

Neue Regeln für die Uni: Land verhängt Maskenpflicht, von Montag an wohl 2G

und 23000 Anträge auf
Corona-Soforthilfe durch
das Land hat die Industrie-
und Handelskammer

(IHK) für die Landkreise Tübin-
gen, Reutlingen und Zollernalb be-
arbeitet. Alle, die im Frühjahr 2020
mit einem Zuwendungsbescheid
bedacht worden waren, haben in
den vergangenen Wochen Post von
der L-Bank erhalten. Über die
Staatsbank waren die Soforthilfen
ausbezahlt worden. In dem Schrei-
ben werden die Empfänger aufge-
fordert, bis spätestens 19. Dezem-
ber darzulegen, ob die bei Antrag-
stellung zugrunde gelegten Annah-
men über einen Liquiditätsengpass
aufgrund von Corona eingetreten
sind. Andernfalls wird eine Rück-
zahlung fällig, die einen Teilbetrag
oder auch den gesamten gewähr-
ten Zuschuss umfassen kann.

Das Ergebnis, das die Ange-
schriebenen über ein Online-Pro-
gramm nach Eingabe ihrer Daten
und Zahlen ermitteln können, ist
für manche eine böse Überra-
schung. Zum Beispiel weil ihnen
bei der Beantragung nicht klar war,
welche Voraussetzungen erfüllt
sein müssen und welche Ausgaben
berücksichtigt werden. Oder weil
sie aufgrund der aktuellen Aufla-
gen im Zusammenhang mit der
Pandemie (wieder) in finanziellen
Schwierigkeiten stecken.

Vincent Schoch, Ansprechpart-
ner bei der IHK für die Corona-
Hilfen, kennt die Probleme. Zwar
sei „die ganz große Welle“ an An-
fragen im Zusammenhang mit
möglichen Rückforderungen bis-
lang ausgeblieben. Doch quer
durch alle Branchen gebe es Unter-
nehmer und Soloselbstständige,

R
die sich mit Fragen an die Kammer
wenden. Manchmal besteht nur
Beratungsbedarf zu den Regeln,
denn „das Antragsverfahren hat
sich evolutionär entwickelt“, sagt
Schoch. Auch nach Beginn gab es
noch Änderungen an einzelnen Be-
stimmungen .

Pragmatismus erwünscht
So war erst nicht klar, dass für die
Beurteilung eines möglichen Li-
quiditätsengpasses der Zeitraum
von drei Monaten ab dem Tag der
Antragstellung herangezogen wür-
de. Dieses Thema greift auch Boris
Weirauch, wirtschaftspolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfrakti-
on, in einer schriftlichen Anfrage
an Wirtschaftsministerin Nicole
Hoffmeister-Kraut (CDU) auf. Be-
troffene hätten „zumeist schon vor
Antragstellung massive Umsatz-
einbrüche oder komplette Umsatz-
ausfälle zu beklagen“ gehabt, die in
der jetzigen Betrachtung nicht be-
rücksichtigt würden, heißt es dar-
in. Wer sich Zeit ließ mit der An-
tragstellung, ist jetzt im Nachteil.
Denn nach Ende des ersten Lock-
downs stiegen die Umsätze zum
Beispiel in der Gastronomie oder
bei Friseuren schnell wieder an.

„Nicht nur in diesen Branchen
wäre deshalb eine Bewertung an-
gemessen, die auch den Zeitraum
vor Antragstellung einbezieht“,
findet auch der Inhaber einer Steu-
erberatungskanzlei im Landkreis,
der ungenannt bleiben möchte. Er
wünscht sich eine „pragmatische
Handhabung“. Gerade Soloselbst-
ständige seien besonders betroffen
– „die, an die man zuletzt gedacht
hat“ und die auch jetzt am ehesten
Probleme hätten, die Fragen kor-

rekt zu beantworten, weil sie nicht
der klassischen Buchführungs-
pflicht unterlägen.

Hinzu kommt: Wer einen Zu-
schuss erhalten hat, musste ihn als
Einnahme in seiner Steuererklä-
rung für 2020 angeben. Wurde ins-
gesamt trotz Corona ein Gewinn
gemacht, fallen entsprechende
Steuern an. Die werden demnächst
fällig, womöglich fast zeitgleich
mit einem Rückforderungsbe-
scheid. Dann verkehrt sich das Ziel,
zusätzliche Liquidität zu schaffen,
ins Gegenteil. „Niemand wusste im
Frühjahr 2020, wie lange der Lock-
down gehen würde. Aber viele hat-
ten die Befürchtung, in einen Li-
quiditätsengpass zu geraten“, weiß
der Steuerberater.

Bei den Landtagsabgeordneten
des Landkreises sind Anfragen zur
Rückzahlung bisher ausgeblieben.
Sowohl Daniel Lede Abal (Grüne)
als auch Dorothea Kliche-Behnke
(SPD) wissen aber von Kollegen,
bei denen das anders ist. „Für viele
Selbstständige hat sich die Lage
noch nicht nachhaltig gebessert“,
sagt Lede Abal. Er erwarte deshalb
vom Wirtschaftsministerium, dass

man bei Rückforderungen „mit Au-
genmaß“ vorgehe. Es dürfe nicht
passieren, dass Unternehmen des-
wegen jetzt in eine wirtschaftliche
Schieflage gerieten. Die Fachpoliti-
ker seiner Fraktion seien im Ge-
spräch mit der Ministerin, ob dafür
bei einzelnen Regelungen „nach-
justiert“ werden müsse.

Bei aller Kritik: Nicht nur Vin-
cent Schoch von der IHK zeigt
auch Verständnis. Es sei „sehr
schwierig, ein Programm in kür-
zester Zeit so aufzulegen, dass es
für alle Lebenslagen passend ist“.
Auch Dehoga-Pressesprecher Da-
niel Ohl findet zwar, dass manche
Regelungen hinterfragt werden
könnten. Aber die Hilfsprogram-
me speziell des Landes hätten da-
zu beigetragen, eine Pleitewelle
unter Hoteliers und Gastronomen
zu verhindern – obwohl die Bran-
che bis Ende 2021 coronabedingt
mehr als 12 Milliarden Euro an
Umsatz allein in Baden-Württem-
berg verloren habe. „Manch einer
hätte Politik, Kammern und L-
Bank nicht zugetraut, dass sie in
einer solchen Krise so schnell
handeln“, betont er.

Böse Überraschung droht
Corona Mitten in der vierten Welle werden die ersten Soforthilfen des Landes überprüft.
Manche stellen jetzt fest, dass sie viel oder alles zurückzahlen müssen. Von Stephan Gokeler

Die „Soforthilfe Co-
rona“ konnte vom 25.
März bis 31. Mai 2020
beantragt werden.
241 500 Antragsteller
hätten nach einer vor-
läufigen Bilanz des Wirt-
schaftsministeriums im
Land Hilfen in Höhe von
2,24 Milliarden Euro er-

halten. Soloselbststän-
dige und Betriebe mit
bis zu fünf Beschäftig-
ten erhielten mit
210 000 Auszahlungen
der Großteil der Zu-
schüsse. Sie konnten
bis zu 9000 Euro bean-
tragen. Damit habe man
innerhalb kürzester Zeit

„das größte Wirt-
schaftsförderprogramm
in der Geschichte des
Landes“ umgesetzt. Bei
der Abrechnung kann
neben betrieblichen
Ausgaben auch ein mo-
natlicher Unternehmer-
lohn von 1180 Euro gel-
tend gemacht werden.

Größtes Programm der Geschichte

ausinger – tot? Das sieht
ihm gar nicht ähnlich. Er
gehörte zu den Professo-
ren, deren Namen zu

Marken wurden und bei denen
man sich an den Vornamen
schon nicht mehr erinnert. Bau-
singer war das sicher nicht un-
recht, denn dieser herrisch-krie-
gerische „Hermann“ war kein
Name für ihn. Von seinen Freun-
den und Vertrauten ließ er sich
deshalb in der Verkleinerungs-
form „Mendel“ nennen.

Das letzte Interview, das ich
mit ihm fürs TAGBLATT geführt
habe, hatte auch mit Namensge-
bung zu tun. Bausinger gab mit
seinen damals 94 Jahren noch
immer eine imposante Erschei-
nung ab, etwas zerbrechlich viel-
leicht, aber wenn er sprach,
wirkte er gleich 30 Jahre jünger.
Es ging um das Ludwig-Uhland-
Institut und das Fach, das sein
Kind war und das er unter des-
sen ursprünglichen Namen nicht
weiter hatte laufen lassen wol-
len. Aus der alten NS-belasteten
„Volkskunde“ war vor 50 Jahren
unter neuer inhaltlicher Aus-
richtung die „Empirische Kul-
turwissenschaft“ geworden. Ein
Name, der eigentlich zu sperrig
daherkam für dieses lebendige
Fach, das nicht nur vergangen-
heitsbewusst, sondern auch all-
tagsnah und um unakademi-
schen Ton bemüht war und ist.

Bausinger war nicht nur ein
brillanter Erzähler, was wir poli-
tisierten oder anpolitisierten
Studierenden der 70er-Jahre, die
auf Wahrheiten und Theorien
aus waren, nicht immer goutier-
ten. Dabei waren die Geschich-
ten, die er erzählte, nie rein an-
ekdotisch. Er verwandelte sie
mit großer Eleganz in Analysen
und Theorien. Als reflektierter

B
Erzähler nimmt er auch in sei-
nem persönlichen Erinnerungs-
band „Nachkriegsuni“ (2018)
keine „Deutungshoheit“ für sich
in Anspruch. „Dieser Rück-
blick“, so schreibt er beschei-
den, „geht ohne Echtheitsgaran-
tie an die Öffentlichkeit, wohl
aber mit der Versicherung, dass
er nach bestem Wissen und Ge-
wissen formuliert wurde.“

Das Ludwig-Uhland-Institut
ohne Bausinger war kaum denk-
bar. Nach seiner Emeritierung
im Jahr 1992 lernte man jedoch
bald, dass Bausinger aber sehr
wohl ohne das Institut denkbar
war. Er hatte noch ein fast 30-
jähriges reiches Forscher- und
Autorenleben vor sich. Zwi-
schendurch überraschte er
auch mal mit einem locker leich-
ten Erzählband (2011), der viel
über Fernsehkultur und Promi-
talk verriet: „Wie ich Günther
Jauch schaffte.“

Dieser beeindruckende Mann
wollte selber nie zum Denkmal
werden. Nach dem Brand in sei-
nem Büro in der Biesinger Stra-
ße, bei dem große Teile seines
Archivs Opfer der Flammen
wurden, trauerte er nicht all je-
nen verlorenen Schätzen nach.
Fast ein bisschen Erleichterung
verspüre er, so gestand er da-
mals mit seinem typischen, ver-
schmitzten Lächeln. Jetzt werde
er eben in ein neues Büro in der
ehemaligen Augenklinik umzie-
hen, das, so meinte er, wohl auch
sein letztes sein werde. Von we-
gen! Sein letztes hatte eine noch
angemessenere Adresse für den
begeisterten und begeisternden
Forscher: „Ob dem Himmel-
reich“ beim Lustnauer Berghof.

Er verwandelte Anekdoten
in Analysen und Theorien

Übrigens

Siehe auch den Nachruf auf
der lokalen Seite 3

Ulla Steuernagel zum Tod von Hermann Bausinger

DIESES LÄCHELN WIRD FEHLEN. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren. Bild: Manfred Grohe

Tübingen. Die Tübinger Versor-
gungsanstalt für Ärzte, Zahn- und
Tierärzte hat die Beurlaubung ei-
nes Referatsleiters wieder aufge-
hoben. Dies teilte die Gewerk-
schaft Verdi gestern mit. Wie be-
richtet, musste der Mann am ers-
ten Tag nach einem Urlaub seine
Sachen packen. Zuvor hatte er ein
Abfindungsangebot der Anstalt
abgelehnt. Gegen die Beurlaubung
hatte er vor dem Arbeitsgericht in
Reutlingen geklagt. Jetzt sei er
wieder mit allen Rechten in sein
bisheriges Amt eingesetzt wor-
den, erklärte Benjamin Stein, Be-
zirksgeschäftsführer der Dienst-
leistungsgewerkschaft.

Der Mann hatte sich in der
Vergangenheit für die erstmalige
Gründung eines Personalrats an
der öffentlich-rechtlichen An-
stalt eingesetzt. Dabei hatte ihn
die Gewerkschaft unterstützt, die
sich über die Wende erfreut zeig-
te: „Es ist leider oft so, dass man
sich sein Recht erkämpfen muss.“
Der Referatsleiter habe Rückgrat
gezeigt, indem er sich vor Ge-
richt gegen die Beurlaubung
wehrte. Mit der Aufhebung der

Beurlaubung sei die in der Sache
noch ausstehende Hauptver-
handlung hinfällig geworden.

Die VA bestätigte gestern
Abend auf TAGBLATT-Anfrage,
dass der Mitarbeiter „an seinen
Arbeitsplatz zurückgekehrt“ sei:
„Über die Gründe dieser Entwick-
lung dürfen wir Ihnen aus rechtli-
chen Gründen keine Auskunft ge-
ben.“ Bestätigt wurde auch, dass
der Geschäftsführer der Anstalt,
Markus Spitta, „in seine alte Funk-
tion einer Stabsstelle“ zurückge-
kehrt sei. Die Geschäfte führt jetzt
sein Stellvertreter Claus Mietzner.
Er gehört der Versorgungsanstalt
bereits seit über 20 Jahren an.

Spitta war erst vor einem Jahr
als Chef der Anstalt angetreten,
nachdem Carl-Heinrich Kehr
überraschend und ohne Angaben
von Gründen ausgeschieden war.
Der Investment-Experte war im
Mai 2019 von der Unternehmens-
beratung Mercer gekommen und
sollte eigentlich zum 1. Januar die
Geschäftsführung der Tübinger
Anstalt übernehmen. Er ist inzwi-
schen bei dem Immobilien-Unter-
nehmen JLL eingestiegen. uja

Referatsleiter der VA
ist wieder im Amt
Wirtschaft Die Tübinger Anstalt hob die
Beurlaubung eines Mitarbeiters auf. Und
wechselte die Geschäftsführung aus.


